
gab es bei den Volksvertretungen der Gemeinden im 
Bezirk Halle bereits 150 Ständige Kommissionen für 
Sicherheit und Ordnung, die unter breiter Einbeziehung 
der Bevölkerung planmäßig um die Festigung der 
inneren Ordnung bei der Lösung der politischen, 
ökonomischen und kulturellen Aufgaben kämpfen.

Die besten Erfahrungen der sich hier entwickelnden 
neuen Form der Einbeziehung der Werktätigen in die 
Lösung der staatlichen Aufgaben galt es auszuwerten 
und die Grundlage dafür zu schaffen, daß sie im ge
samten Bezirk allgemeingültig werden. Der Bezirkstag 
Halle hat daher am 17. November 1959 einen Beschluß 
über die Aufgaben der Volksvertretungen, der Räte, 
der Sicherheits- und Justizorgane des Bezirks Halle 
zur Festigung der inneren Ordnung und Sicherheit im 
Kampf zur Erfüllung der Aufgaben des Sieben jahr- 
plans gefaßt.

In diesem Beschluß wird dargelegt, daß angesichts 
der Versuche des Klassengegners, unsere sozialistische 
Entwicklung zu hemmen, die Werktätigen ihre Wach
samkeit steigern und die strengste Einhaltung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit sichern müssen. Zugleich 
wird festgestellt, daß die Volksvertretungen und ihre 
Räte noch nicht überall und in genügendem Maße die 
ihnen übertragenen Rechte und Pflichten zur Festigung 
der inneren Ordnung und Sicherheit aller Staatsorgane 
und gesellschaftlichen Organisationen auf ihrem Terri
torium wahrgenommen haben.

Von dieser Einschätzung ausgehend, hat der Bezirks
tag beschlossen, den Rat des Bezirks und die Räte der 
Kreise zu beauftragen, die bisherigen Erfahrungen und 
Ergebnisse der neu gebildeten Ständigen Kommissionen 
für Sicherheit und Ordnung in sämtlichen Gemeinden 
und Städten auszuwerten, um sie auf der Grundlage 
des Gesetzes über die örtlichen Organe der Staats
macht zu fördern.

Wie ist dieser Beschluß verwirklicht worden?
Im Kreis Bernburg hat der Rat des Kreises Ende 

November 1959 den Beschluß des Bezirkstags auf die 
Tagesordnung der Bürgermeisterschülung gesetzt und 
ihn eingehend mit den Bürgermeistern sämtlicher 
Gemeinden und Städte des Kreises erörtert.

In der Gemeinde Gerbitz wurde daraufhin in einer 
Sitzung der Gemeindevertretung im Dezember 1959 
beschlossen, eine Ständige Kommission für Sicherheit 
und Ordnung zu bilden. Die Gemeindevertreter wähl
ten u. a. den Vorsitzenden der LPG Typ I, den Vor
sitzenden der LPG Typ III, den Abschnittsbevollmäch
tigten der Gemeinde, die Gemeindeschwester, den 
1. und 2. Sekretär der FDJ-Gruppe des Ortes, einen 
Lehrer, die beiden im Ort wohnhaften Schöffen, den 
Lehrlingsausbilder der MTS sowie mehrere LPG- 
Mitglieder in die Kommission. Die Kommission wurde 
sodann im Laufe der folgenden Wochen in drei Aktivs 
gegliedert, nämlich für Brand- und Luftschutz, für 
Verkehr und innere Ordnung und für Jugendschutz 
und Kriminalität. Die Kommission hat sich einen Rah
menarbeitsplan für ein Quartal gemacht und für die 
Aktivs spezifizierte Monatspläne ausgearbeitet. Sämt
liche Aktivs haben die Arbeit bereits aufgenommen.

Da im vergangenen Jahr durch Brandstiftung in 
Gerbitz eine große Scheune abgebrannt war, wurde 
beschlossen, eine umfassende Brandschutzüberprüfung 
an sämtlichen Gebäuden in der Gemeinde durch
zuführen. An dieser Überprüfung nahmen sämtliche 
Aktivs in Zusammenarbeit mit den Gemeindevertre- 
tem, der Freiwilligen Feuerwehr, den Helfern der 
Volkspolizei und dem Ortsausschuß der Nationalen 
Front nach Unterweisung durch den Löschmeister der 
Feuerlöschpolizei des Kreises teil. t

Das Aktiv für Brand- und Luftschutz hat außerdem 
13 Frauen der Gemeinde dafür gewonnen, an einem 
Kursus für Laienhelferinnen für Brandschutz teilzu

nehmen. Gelegentlich der Schulung der Laienhelfe
rinnen wird gleichzeitig über die Notwendigkeit um
fassender Maßnahmen zum Luftschutz diskutiert.

Auch das Aktiv für Verkehr und innere Ordnung ist 
bereits tätig geworden. Als erstes wurde der Kampf 
gegen Verkehrsunfälle aufgenommen. Da die Straßen 
des Ortes zum Teil winklig und unübersichtlich sind 
und daher für den Straßenverkehr eine Gefahrenquelle 
sein können, hat das Aktiv zunächst dafür gesorgt, daß 
für den Ort die erforderlichen Verkehrszeichen an
geschafft und aufgestellt wurden.

Eine Hauptaufgabe des Aktivs war es, auch geeignete 
Maßnahmen zur Senkung der Verkehrsunfälle zu er
greifen, die durch Alkoholgenuß herbeigeführt wurden. 
So wurde z. B. in einer Aussprache mit dem Gastwirt 
des Ortes erreicht, daß dieser an Kraftfahrer, die bei 
ihm einkehren, keinen Alkohol mehr ausschenken 
wird. Gute erzieherische Arbeit hat das Aktiv auch 
gegenüber dem Fleischbeschauer der Gemeinde ge
leistet, von dem bekannt war, daß er bei Hausschlach
tungen stets reichlich Alkohol trank und dann in an
getrunkenem Zustand auf seinem Moped nach Hause 
fuhr. Da sein schlechtes Beispiel bereits Nachahmung 
gefunden hatte, war es dringend geboten, hier ein
zuschreiten. Das Aktiv lud den Fleischbeschauer vor 
und führte ihm vor Augen, daß sein Verhalten schwere 
Unglücksfälle zur Folge haben könne und daß ihm die 
Fahrerlaubnis entzogen werden müsse, wenn er noch
mals unter dem Einfluß von Alkohol auf dem Moped 
fahre. Die Verwarnung hatte vollen Erfolg. Der Fleisch
beschauer hat es seitdem stets abgelehnt, nach dem 
Schlachten Alkohol zu trinken. Auch auf die übrigen 
Verkehrssünder hat die öffentliche Behandlung der 
Sache erzieherisch gewirkt.

Im März wird das Aktiv, entsprechend seinem Plan, 
eine Überprüfung sämtlicher Pferdegespanne des Ortes 
auf ihre Verkehrssicherheit durchführen. Veranlassung 
für diese Maßnahme war ein Unglücksfall, bei dem 
ein Bauer des Ortes tödlich verletzt wurde, weil die 
Bremse seines Leiterwagens versagte. Im Anschluß an 
die Überprüfung findet eine Schulung der Gespann
halter der Gemeinde statt.

Das Aktiv für Jugendschutz und Kriminalität kon
stituierte sich erst Ende Januar 1960, es hat sich aber 
durch seine Tätigkeit in der Gemeinde schon Ansehen 
verschafft. Obwohl keine Verstöße gegen die Ver
ordnung zum Schutz der Jugend Vorlagen, haben die 
Mitglieder des Aktivs mit dem Gastwirt eine Aus
sprache über den Alkoholausschank an Jugendliche 
geführt, um eine Gefährdung Jugendlicher von vorn
herein zu vermeiden. Das Aktiv hat ferner Eltern, die 
ihre Kinder bis in die Nacht an Tanzveranstaltungen 
im Dorf teilnehmen ließen, darüber belehrt, daß dies 
nicht statthaft ist, und zwar auch dann nicht, wenn 
die Eltern dabei sind.

Zwei Jugendliche des Ortes fielen durch besonders 
schlechtes Benehmen auf. Sie benahmen sich rüpelhaft 
gegenüber Erwachsenen und stifteten kleinere Kinder 
zu Dummheiten an. Die Erziehungspflichtigen, in dem 
einen Fall die alleinstehende Mutter, bei dem anderen 
Jugendlichen die Großeltern, hatten den Einfluß auf 
die heranwachsenden Jungen verloren. Sie wandten 
sich an das Aktiv mit der Bitte, sie zu unterstützen. 
Das Aktiv führte gemeinsam mit der FDJ-Gruppe Von 
Gerbitz mit den beiden Jugendlichen eine Aussprache 
durch. Der Schmied, bei dem der eine Junge in der 
Lehre ist, verpflichtete sich daraufhin, stärker erziehe
risch auf ihn einzuwirken. Der andere Jugendliche ist 
Mitglied einer Feldbaubrigade der LPG Typ III. Das 
Leitungskollektiv der LPG hat dem Aktiv ebenfalls 
zugesagt, auf den Jungen einzuwirken und stärker auf 
seinen Umgang zu achten.

Wenn man berücksichtigt, daß die Kommission für 
Sicherheit und Ordnung in der Gemeinde Gerbitz erst
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